
 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Bericht des Bürgermeisters 
 

Vorlage Nr.: 0783/2020/HD/MB 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 10.09.2020 

Bearbeiter: Susann Podschus AZ: 5/710-6588 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heidgraben 28.09.2020 öffentlich 

 

Neubau des Feuerwehrgerätehauses; Ausführungsplanung 
 
Sachverhalt: 
Per Entscheid vom 11.03.2020 hat der Kreis Pinneberg die Genehmigungsfreistel-
lung (Baugenehmigung) für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erteilt. In Ab-
stimmung mit der Feuerwehr wurden die einzelnen Ausstattungsmerkmale für die 
Ausführungsplanung abgestimmt.  
Nach Abstimmung aller einzelnen Positionen ergibt sich ein Kostenvoranschlag in 
Höhe von 1.751.982,83 €. Berücksichtigt sind hier sämtliche Bau-, Baunebenkosten 
sowie die Kosten für die Ausstattung. Bei den ermittelten Kosten handelt es sich um 
Kostenschätzungen. Eine konkrete Kostenfeststellung werden die Ausschreibungen 
ergeben. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Ernst-Heinrich Jürgensen 
 
Anlagen:  
 
Kostenvoranschlag 
Grundrisse EG und OG 
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LV-Kostenvoranschlag
Leistungsverzeichnisse (LV)

 Projekt

2105

(2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben

    

 Bauvorhaben

Neubau Feuerwehrhaus 

Freiwillige Feuerwehr Heidgraben

Uetersener Str.

25436 Heidgraben

 Bauherr

Gemeinde Heidgraben

Uetersener Str. 8

25436 Heidgraben

Planverfasser      ...

Butzlaff + Tewes

ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH  Bauleitung

Barmstedter Straße 12 Butzlaff + Tewes GmbH

25364 Brande-Hörnerkirchen ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH

Tel.: 04127-9784280 Barmstedter Straße 12

Fax: 04127-9568 25364 Brande-Hörnerkirchen

post@butzlafftewes.de

 Auswertung nach

Leistungsverzeichnissen

 Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto: 1.472.254,46 EUR

- zzgl. MwSt: 279.728,37 EUR

-  Gesamt, Brutto:  1.751.982,83 EUR

 Gezeichnet

Stempel

....................................................................
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

    

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3
BT LV-Kostenvoranschlag (nur LV-Ebene 1)

22.09.2020 - Seite 1
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LV-Kostenvoranschlag (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

     Leistungsverzeichnisse (LV)     

- Gesamt, Netto: 1.472.254,46 EUR

- zzgl. MwSt: 279.728,37 EUR

 Gesamt, Brutto:-  1.751.982,83 EUR
    

Nr. / OZ Bezeichnung Gesamt (GP)
    

02 Gerüstbauarbeiten 8.775,48
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 10.442,82

03 Erd- und Entwässerungskanalarbeiten Feuerwehrhaus 73.475,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 87.435,25

12 Mauer- und Stahlbetonarbeiten 258.771,28
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 307.937,82

16 Zimmer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten 38.869,50
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 46.254,71

17 Stahlbau-, Dach- und Fassadenbauarbeiten 172.492,75
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 205.266,37

23 Putzarbeiten 10.646,25
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 12.669,04

24 Fliesen- und Plattenarbeiten 47.113,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 56.064,47

25 Estricharbeiten 16.243,75
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 19.330,06

26 Türen, Fenster, Verschattung, Trennwände 97.565,50
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 116.102,95

33 Baureinigungsarbeiten 3.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 3.570,00

34 Maler- und Lackierarbeiten 20.710,50
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 24.645,50

36 Bodenbelagarbeiten 12.824,25
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 15.260,86

39 Trockenbauarbeiten 46.737,50
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 55.617,63

40 Heizung und Lüftung 132.508,25
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 157.684,82

41 Sanitärarbeiten 42.014,15
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 49.996,84

50 Blitzschutz- / Erdungsanlagen, Überspannungsschutz 6.295,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 7.491,05

53 Elektroarbeiten 97.614,05
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 116.160,72

80 Straßen, Wege, Plätze - Außenanlagen 71.698,25
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 85.320,92

90 Nebenkosten 220.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 261.800,00

95 Erschließung 15.500,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 18.445,00

98 Betriebsausstattung 79.400,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 94.486,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2020 - Seite 2



LV-Kostenschätzung (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben (2105)

BezeichnungNr. / OZ Gesamt (GP)
    

    Gesamtsumme: (2105) Neubau Feuerwehrhaus Heidgraben

Gesamt, Netto: 1.472.254,46 EUR

zzgl. MwSt: 279.728,37 EUR

 Gesamt, Brutto:  1.751.982,83 EUR

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.09.2020 - Seite 3





 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0787/2020/HD/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.09.2020 

Bearbeiter: Maike Pagelkopf AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heidgraben 28.09.2020 öffentlich 

 

Vergaberichtlinien für den B-Plan Nr. 22 der Gemeinde Heidgraben 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung beschloss am 23.06.2020 einen Arbeitskreis zur Erarbei-
tung der Vergaberichtlinien einzusetzen.  
Der Arbeitskreis hat die Vergaberichtlinien und die Vergabekriterien, sowie einen 
möglichen Bewerbungsbogen erarbeitet.   
 
Die Vergaberichtlinien regeln insbesondere die Bewerbungsvoraussetzungen, das 
Vergabeverfahren, die Vergabekriterien, den Kaufvertrag, sowie die Vertragsstrafen. 
 
Das Vergabeverfahren wird gemäß der Vergabekriterien der Gemeinde durch die 
Amtsverwaltung durchgeführt.  
 
Die Vergabekriterien sehen eine Punktevergabe zur Berücksichtigung unterschied-
lichster Aspekte bei der Grundstücksvergabe vor. Die Vergabekriterien umfassen 
zum Beispiel den Familienstand, Kinder, den Wohnort und ehemaligen Wohnort in 
der Gemeinde, bereits vorhandenes Haus- oder Grundstückseigentum, den Arbeits-
ort in Heidgraben, Pflegestufen und Behinderungsgrad, Position auf der in der Amts-
verwaltung geführten Bewerberliste, sowie ehrenamtliche Tätigkeiten. 
 
Die Amtsverwaltung schlägt vor, die Vergabekriterien Ehrenamt, 3.Generation und 
Kinder näher zu erläutern beziehungsweise genauer zu definieren, um Unklarheiten 
beim Ausfüllen des Bewerberbogens und der Punktevergabe zu verhindern. 
In Bezug auf das Ehrenamt ist eine nähere Definition, welche Fallgruppen dem Be-
griff Ehrenamt hinzuzurechnen sind, angebracht. Denkbar wäre beispielsweise die 
Trainertätigkeit in einem Sportverein für die ein geringes Entgelt gezahlt wird, dem 
Ehrenamt hinzuzurechnen. Um unterschiedliche Auslegungen zu vermeiden, scheint 
eine klarstellende Regelung sinnvoll.  
Bei dem Vergabekriterium 3.Generation wäre eine Erläuterung oder Definition sinn-
voll, denn so ist für den Bewerber nicht sofort und nicht eindeutig klar, was damit  
genau gemeint ist.   
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Zu dem Vergabekriterium Kinder sollte näher definiert werden, ob die Kinder im Alter 
von 0-21 Jahren noch im Elternhaus leben müssen oder ob dies für die Punkte-
vergabe irrelevant ist.  
 
Die Vergabekriterien haben Auswirkungen auf die in der Amtsverwaltung geführten 
Bewerberliste. Durch die mit den Vergabekriterien verbundene Punktevergabe wird 
sich die aktuelle Rangfolge der Bewerber verändern.  
Aufgrund der geforderten Informationen der Bewerber, wird die Amtsverwaltung die 
Bewerber entsprechend anschreiben mit der Bitte den Bewerbungsbogen mit den 
geforderten Informationen ausgefüllt zurück zu senden.   
 
Die Vergabekriterien, die Vergaberichtlinien, sowie den möglichen  
Bewerbungsbogen finden Sie anliegend.  
 
 
 
Finanzierung: 
 entfällt 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heidgraben beschließt die anliegenden 
Vergaberichtlinien und Vergabekriterien für den Bebauungsplan Nr. 22 und die 
Durchführung des Vergabeverfahrens durch die Amtsverwaltung.   
 
 
 
 
 
__________________ 
Ernst-Heinrich Jürgensen 
    (Der Bürgermeister) 
 
 
 
Anlagen:   - Vergabekriterien 
  - Vergaberichtlinien 
  - Bewerbungsbogen  
 
 
 



Abgabefrist: verheiratet/ Wird vom

Partnerschaft Amt

Nachname Vorname geb.Datum seit ausgefüllt

Bewerber: A

Ehegatte/Partner B

Alleinerziehend C

3.Generation   * D

Kinder bis 21 Jahre 1

2

3

4

Aktuelle Anschrift

Wohnort Plz Strasse Nr seit wann?

Ehemaliger Wohnort, wenn Heidgraben

Besitzer von eigenem Haus oder Grundstück Ja/nein

Arbeitsort Sozvers-Pfl., wenn Heidgraben Firma

Heidgraben

Person ( A, .. )     **

Kinder (1, .. )        ** Stufe/Grad

Pflegestufe

Behinderung %

Rollstuhl/E-Mobil

Ehrenamt      *** Person Postion Organisation Seit wann?

1

2

3

mehr

Position auf der Bewerbungsliste ( Nur vom AK auszufüllen )

Punktesumme
*      Generationen in gerader Linie

**    Betroffene Person entsprechend A,B,...     oder 1,2,…. Eintragen

***  Betroffene Person entsprechend A,B,….    oder 1,2,…. Eintragen

Bewerbungsbogen
  Baugebiet  Heidgraben
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Vergabekriterien der Gemeinde Heidgraben
 für gemeindliche Bauplätze, ausgenommen Gewerbegebiet B21

Stand 09/2020

Verheiratet/Lebensgemeinsch.2 Personen 10

Alleinerziehend 6

Mehrgeneraration (3 Gener. in gerader Linie 4

Kinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr je Kind 8

dazu gehören Pflegekinder

Wohnort pro Jahr 3 max 25 3

Ehemaliger Wohnort, wenn Heidgraben pro Jahr 2 max 20 2

Bereits vorhandenes Haus oder -25

bebaubares Grundstück

Arbeitsort (Sozialversicherungspflichtig) Heidgraben 5

in Heidgraben

Pflegestufen ab Stufe 3 5

Behinderung ab 70 % 5

Rollstuhlfahrer 3

Position auf der Bewerbungsliste 1 bis 25 20

26 bis 50 15

51 bis 75 10

76 bis 100 5

Ehrenamt Dauer > 8 Jahre 8

Dauer > 15 Jahre 15
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Vergaberichtlinien der Gemeinde Heidgraben 

für gemeindliche Bauplätze, außer dem Gewerbegebiet Bebauungsplan B21 

 

 

 

Der Verkauf von Bauplätzen ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Sie erfolgt in der 

Abwägung des beidseitigen Interesses  Gemeinde – Bewerber. 

Grundlage der Vergabe ist die bei der Amtsverwaltung vorliegende Bewerbungsliste bis zum 

Stichtag – Versand der Bewerbungsunterlagen -. 

Der EuGH (Urteil vom 08.05.2013, C-197/11; C-203/11) hat 2013 zur Vergabe von 

Baugrundstücken in den Kommunen entschieden, dass die Vergabe von Baugrundstücken 

unter der Bedingung einer Ortsansässigkeit in unionsrechtlich garantierte Grundfreiheiten 

(Freizügigkeit, Art. 21, 45; Niederlassungsfreiheit, Art. 49) eingreift, und somit unzulässig ist. 

Die nachstehenden Vergaberichtlinien und das damit verbundene Punktesystem dienen 

dazu, die Auswahl unter den Bewerbern zu erleichtern, ohne dass dadurch ein 

Rechtsanspruch Dritter abgeleitet werden kann. 

In Fällen, die nicht von der Richtlinie abgedeckt wird, trifft die Gemeindevertretung eine 

Entscheidung im Sinne dieser Richtlinie. Die Gemeindevertretung behält sich ausdrücklich 

vor, in begründeten Einzel-oder Härtefällen von der Richtlinie abzuweichen. 

 

I. Bewerbungsvoraussetzungen 

1.) Die Bewerber müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und ausschließlich 
für sich selbst handeln. 

2.) Bauplätze werden grundsätzlich nur an Privatpersonen veräußert. 

Ausnahmen sind bei Eigenbedarf der Gemeinde oder bei besonderen 

gemeindlichen Interessen möglich. 

3.) Voraussetzung für die Vergabe eines Grundstückes ist, dass der Bewerber sich 

verpflichtet, innerhalb von einer Frist von 3 Jahren nach Vertragsbeurkundung 

ein zulässiges Wohngebäude, bezugsfertig zu errichten. 

4.) Der Bewerber verpflichtet sich, nach Bezugsfertigkeit  des Gebäudes, dieses 

für mindestens 5 Jahre selbst zu bewohnen. Dieses gilt auch als erfüllt, wenn 

der Ehegatte/Lebenspartner oder Kinder die Frist einhalten. 
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II. Verfahren 

1.) Die Finanzierung des gesamten Bauvorhabens ist nachzuweisen. 

2.) Die Bauplatzinteressenten erhalten von der Gemeinde die 

Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsbogen, Vergaberichtlinien, Unterlagen 

zum Baugebiet mit Lageplan und m² - Preisen.) Zu den m² Preisen kommen 

Anschlusskosten. (z.B. Frischwasser, Abwasser usw. gemäß Satzung) 

Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

3.) Die Bewerbungen müssen bis zum Stichtag (gemäß Anschreiben) bei der 

Gemeinde Heidgraben (Adresse gemäß Anschreiben) vorliegen. Die 

Bewerbungsunterlagen sind in einem geschlossenen Umschlag einzureichen.  

4.) Das Amt Geest und Marsch Südholstein erstellt eine Vergabereihenfolge, 

nach dem in der Anlage beigefügten Punktesystem. Anlage 1 

5.) Bewerben sich auf ein Grundstück mit Doppelhausbebauung 2 Bewerber 

gemeinsam, so werden die Punkte der beiden Bewerber aufsummiert und 

sodann halbiert. 

6.) Die förmliche Vergabe der Bauplätze erfolgt durch die Gemeindevertretung in 

„Nichtöffentlicher Sitzung“. 

 

III. Vergabekriterien  

1.) Die in der Anlage 1 aufgeführten Vergabekriterien mit Punktebewertung sind 

die Grundlage der Vergabe. Bei Punktgleichheit erfolgt eine Vergabe unter 

Berücksichtigung der Reihenfolge der ursprünglichen Bewerbungsliste. 

2.) Die erstellte Liste ist ein Vorschlag. Die endgültige Entscheidung obliegt  der 

Gemeindevertretung.  

 

IV. Kaufvertrag 

Nach dem Beschluss der Gemeindevertretung ist der Kaufvertrag innerhalb von 3 

Monaten abzuschließen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Vertragsabschluss, 

verliert die Zusage an den Bewerber seine Gültigkeit. 

 

V. Vertragsstrafen 

1.) Falschangaben in den Bewerbungsunterlagen führen grundsätzlich zum 

Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren. 

2.) Sollten trotz Kaufvertrages die unter I genannten Konditionen nicht erfüllt 

werden, ist eine Vertragsstrafe von 10 % des Kaufpreises an die Gemeinde 

Heidgraben zu entrichten. 

3.) Bei Streitfällen/Härtefällen entscheidet die Gemeindevertretung je Einzelfall. 

 

 



VI. Datenschutz 

1.) Den Bewerbern ist bekannt und bewusst, dass die Daten der Bewerbung 

ausgewertet und beurteilt werden. Die Daten werden durch das Amt Geest 

und Marsch Südholstein gespeichert, bis die Bewerbungsvoraussetzungen 

abgelaufen sind. Siehe I 

2.) Die Bewerber können vor der Zuteilung eines Grundstücks jederzeit die 

Löschung ihrer Daten verlangen, verlieren damit aber automatisch ihr 

Bewerbungsrecht. 

3.) Die Bewerber haben jederzeit das Recht in Ihre gespeicherten Daten Einsicht zu 

nehmen bzw. Auskunft zu erhalten. 

 

VII. Schlussbestimmungen 

Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstückes besteht nicht. 

Rechtsansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche können gegen die 

Gemeinde Heidgraben nicht gestellt werden, wenn Verzögerungen bei der 

Erschließung des Baugebietes eintreten oder unvorhergesehene Ereignisse die 

geplante Bebauung nicht möglich machen. 

VIII. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Richtlinie unwirksam sein oder werden, so 
behalten die übrigen Bestimmungen dieser Richtlinie ihre Gültigkeit. 
In diesem Falle verpflichten sich die Beteiligten vielmehr, für die unwirksame 
Bestimmung eine neue Vereinbarung zu treffen die dem ursprünglichen Sinne der 
Bestimmung am nächsten kommt. 
 

 

Heidgraben, den 





 

Gemeinde Heidgraben 
 
 

Haushalt 
 

Vorlage Nr.: 0777/2020/HD/HH/1 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 21.09.2020 

Bearbeiter: Horst Tronnier AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heidgraben 28.09.2020 öffentlich 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der 
Gemeinde Heidgraben 
 
Sachverhalt: 
Der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen hat in seiner Sitzung am 
17.09.2020 über den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020 beraten und der Gemeindevertretung zur 
Beschlussfassung empfohlen. Gegenüber dem verwaltungsseitig vorgelegten Ent-
wurf wurden Änderungen vorgeschlagen. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Im Einzelnen hat der Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Personalwesen emp-
fohlen, die haushaltswirtschaftlichen Sperrvermerke gemäß der Haushaltssatzung 
beizubehalten. Der vorgelegte Entwurf sah eine Aufhebung der Sperrvermerke vor. 
Ferner hat der Ausschuss empfohlen, den Haushaltsansatz für die Sanierung der 
Leichtathletikanlage im Vermögenshaushalt (HHSt. 56000.960000) zu streichen. Der 
Entwurf der Nachtragshaushaltsplanung sah hier eine Reduzierung des Ansatzes 
von 67.000 € auf 17.000 € vor. Damit reduziert sich entsprechend auch der Kreditbe-
darf (HHSt. 91000.377800) von 4.898.200 € auf 4.881.200 €.  
Anstelle der Veranschlagung einer investiven Maßnahme im Vermögenshaushalt ist 
der Ansatz für die Unterhaltung der Sportstätten (HHSt. 56000.500000) um 17.000 € 
auf 22.500 € zu erhöhen. Im Verwaltungshaushalt erhöht sich damit der Fehlbedarf 
auf 492.300 €. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Heidgraben beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt: 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Heidgraben für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 
28.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

  

erhöht um vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 

einschließlich der Nachträge 

gegenüber 
bisher 

nunmehr fest-
gesetzt auf 

  EUR EUR EUR EUR 

1. im Verwaltungshaus-
halt 

    

 die Einnahmen 332.800 717.500 6.368.800 5.984.100 

 die Ausgaben 202.600 509.700 6.783.500 6.476.400 

2. 
im Vermögenshaus-
halt 

    

 die Einnahmen 136.900 275.700 5.843.500 5.704.700 

 die Ausgaben 101.200 240.000 5.843.500 5.704.700 

 
§ 2 

Es werden festgesetzt: 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 

5.156.900,-- € auf 4.881.200,-- €.  
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